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Quelle: https://www.mittelbayerische.de/archiv/1/
tiefgaragen-plaene-am-regensburger-emmeramsplatz-ein-jahr-
lang-ist-nichts-passiert-11925737

Quelle: https://www.regensburg.de/fm/121/ 
parkraumkonzept-strategiekonzept-parken-in-

der-innenstadt.pdf

Abstellen von Fahrzeugen als Herausforderung 
für Städte und Gemeinden 
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Quelle: https://www.donaukurier.de/archiv/um-8-uhr-ist-
das-rennen-entschieden-4758610

Quelle: https://magazin.nzz.ch/hintergrund/ 
unsere-autos-werden-immer-groesser-sind-die-
parkplaetze-bald-zu-klein-ld.1385224?reduced= 

true

Abstellen von Fahrzeugen als 
Herausforderung für Städte 
und Gemeinden
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Rechtliche Einordnung stehender Fahrzeuge im Überblick

Dauerparken Halten KurzzeitparkenWarten
„Abstellen“

/ Lagern

Vorübergehendes
Stehen des Fahrzeugs

+
Veranlassung durch

die Verkehrslage oder
eine Anordnung 

(z. B. an der Ampel 
oder im Stau)

„gewolltes“ Stehen 
des Fahrzeugs

+ 
kein Verlassen des 

Fahrzeugs
+

nicht länger 
als 3 Minuten

„gewolltes“ Stehen 
des Fahrzeugs

+ 
länger 

als 3 Minuten

„gewolltes“ Stehen 
des Fahrzeugs

+ 
fortbestehende

Betriebsbereitschaft 
des Fahrzeugs, aber

keine zeitliche 
Höchstgrenze

„gewolltes“ Stehen 
des Fahrzeugs

+ 
keine Betriebs- 

bereitschaft 
des Fahrzeugs

(z. B. keine Zulassung,
keine technische 

Betriebsbereitschaft)
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Rechtliche Einordnung stehender Fahrzeuge im Überblick

Dauerparken Halten KurzzeitparkenWarten
„Abstellen“

/ Lagern

Ausübung des Gemeingebrauchs Kein 
Gemeingebrauch:

Sondernutzung
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Rechtliche Konsequenzen der Einordnung als Gemeingebrauch

Gemeingebrauch Sondernutzung

Grundrechtlich geschützter Anspruch auf glei-
che Teilhabe aller („jedermann“ ) am Gemein-
gebrauch (Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG)
➢ Einschränkungen nur auf gesetzlicher 

Grundlage
➢ Einschränkungen nur mit sachlicher 

Rechtfertigung

Anspruch (nur) auf ermessensfehlerfreie 
Erteilung der Sondernutzungserlaubnis aus dem 
einfachen Gesetzesrecht (z. B. § 18 Abs. 1 und 2 
ThürStrG)
➢ Verbot sachfremder Erwägungen der 

Behörde (d. h. ohne Verkehrsbezug)

Regelung der Modalitäten nur durch 
Instrumente des Straßenverkehrsrechts (StVG, 
StVO)

Grds. Erlaubnisfreiheit Grds. Erlaubnispflicht (§ 18 Abs. 1 ThrüStrG)

Regelung der Modalitäten mit Instrumenten 
des Straßenrechts (Landesstraßengesetze, z. B. 
ThürStrG)

Grds. Kostenfreiheit Grds. Kostenpflicht (§ Abs. 1 ThürStrG)
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Gemeingebrauch und Sondernutzung

§ 18 Abs. 1 Satz 1 ThürStrG:

„Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernutzung.“

➢ Negative Abgrenzung der Sondernutzung (= kein Gemeingebrauch)

§ 14 Abs. 1 ThürStrG:

„Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist jedermann im Rahmen der Widmung […] gestattet 
(Gemeingebrauch).“

§ 2 Abs. 1 ThürStrG:

„Öffentliche Straßen im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet sind.“

➢ Gemeingebrauch = Gebrauch der Straße zum Verkehr
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Gemeingebrauch und Sondernutzung

Enger Verkehrsbegriff

Fortbewegung i. S. v.
Fortbewegung und Gütertransport

als erkennbarer Schwerpunkt
der Tätigkeit

Sondernutzung

z. B. Straßenverkauf

Erweiterungen des Verkehrsbegriffs
(„Kommunikativer Gemeingebrauch“)

• Meinungsäußerungen und Versammlungen

• Straßenwahlkampf 

• Religiöse Betätigungen, z. B. 

• Straßenkunst (str.)
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Gemeingebrauch und Sondernutzung

Enger Verkehrsbegriff

Sondernutzung

Erweiterungen des Verkehrsbegriffs
(„Kommunikativer Gemeingebrauch“)

?
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs?

➢ Methodengerechte Auslegung des Begriffs „Verkehr“ in den Landesstraßengesetzen nach

• Wortlaut

• Systematik 

• Entstehungsgeschichte und historischem Normverständnis

• Sinn und Zweck (Teleologie)
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs?

• Wortlaut

➢ Fokus auf den engen Verkehrsbegriff

➢ P: Abstellen als Teil des Verkehrsvorgangs?
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

BVerwG, Urteil vom 4. März 1966 – Az. IV C 2/65:

Insoweit sind die Grenzen gemeingebräuchlichen Parkens daher an Hand der in §§ 1 und 5 

Abs. 1 Nr. 1 StVO umschriebenen Generalklauseln der Gemeinverträglichkeit und der 

Verkehrsüblichkeit zu ermitteln:

[…] Damit erweist sich das Abstellen von Kraftfahrzeugen über Nacht sowie an Sonn- und 

Feiertagen an öffentlichen Straßen als grundsätzlich den Verkehrsbedürfnissen entsprechend 

und damit als grundsätzlich verkehrsüblich und gemein verträglich. Es gehört daher zum 

Parken im Sinne von § 16 StVO [§ 12 StVO n. F.]. […]

Gehört das Dauerparken jedenfalls im hier streitigen Rahmen zum Parken nach § 16 StVO [§ 12 

StVO n. F.], so ist es Teil des vom Bundesgesetzgeber abschließend geregelten Straßenverkehrs 

(vgl. oben 2.). Es unterliegt Einschränkungen und Verboten aus Verkehrsgründen nur nach 

Maßgabe der Vorschriften der StVO. Regelungen durch den Landes- oder Ortsgesetzgeber 

auf Grund seiner wegerechtlichen Zuständigkeit ist es insoweit entzogen.
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

• Systematik

➢ § 12 StVO?

• Vorbehalt des Straßenrechts: 

➢ Widmung als äußerer Rahmen

• Vorrang des Straßenverkehrsrechts: 

➢ Nutzungsregelungen allein durch StVG/StVO

StVG
StVO

Widmung
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

BVerwG, Urteil vom 4. März 1966 – Az. IV C 2/65:

§ 16 StVO bestimmt - hierauf geht der Meinungsunterschied über seine Auslegung zurück - 

den Begriff des Parkens nicht abschließend. Insoweit sind die Grenzen gemeingebräuchlichen 

Parkens daher an Hand der in §§ 1 und 5 Abs. 1 Nr. 1 StVO umschriebenen Generalklauseln 

der Gemeinverträglichkeit und der Verkehrsüblichkeit zu ermitteln: […]



15 von 23Dr. Stefan Drechsler – FS für Verkehrsmarktrecht – 30. Juni 2023

Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

• Systematik

➢ § 12 StVO

➢ Vermeidung von Regelungslücken zwischen Bundesrecht und Landesrecht

➢ Vergleich mit dem Abstellen anderer Gegenstände auf der Straße
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

• Entstehungsgeschichte(n)

LT-Drucks. Bayern 3/2832, S. 28, zu Art. 14 BayStrWG

BT-Drucks. I/4248, S. 19, zu § 7 FStrG
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

• Entstehungsgeschichte und historisches Normverständnis

➢ Validität des entstehungsgeschichtlichen Arguments angesichts des Einbezugs 
kommunikativer Nutzungen in den Gemeingebrauchsbegriff?

➢ Wandelbarkeit des Verkehrsbegriffs, der Gemeinverträglichkeit und Verkehrsüblichkeit als 
Proprium des Gemeingebrauchsbegriffs



18 von 23Dr. Stefan Drechsler – FS für Verkehrsmarktrecht – 30. Juni 2023

Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

• Entstehungsgeschichte und historisches Normverständnis

Otto Mayer, Deutsches 
Verwaltungsrecht, 

3. Aufl. 1924, Bd. II, S. 81
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

BVerwG, Urteil vom 4. März 1966 – Az. IV C 2/65:

Insoweit sind die Grenzen gemeingebräuchlichen Parkens daher an Hand der in §§ 1 und 5 

Abs. 1 Nr. 1 StVO umschriebenen Generalklauseln der Gemeinverträglichkeit und der 

Verkehrsüblichkeit zu ermitteln:

Die Begriffe der Gemeinverträglichkeit und der Verkehrsüblichkeit sind naturgemäß 

inhaltlichen Wandlungen unterworfen, die sich aus der fortschreitenden Entwicklung der 

Verkehrsverhältnisse ergeben. Die mit ihrer Hilfe zu ermittelnden Grenzen des zulässigen 

verkehrsrechtlichen Gemeingebrauchs lassen sich daher nicht ein für allemal festlegen (so 

bereits RGZ 123, 181; BVerwGE 4, 342 [344] = NJW 57, 962). Sie müssen vielmehr jeweils nach 

den von Ort zu Ort von Zeit zu Zeit unterschiedlichen Verkehrsbedürfnissen bestimmt werden.
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

• Teleologische Auslegung?

➢ Prämisse: örtlich differenzierte Bewertung der Gemeinverträglichkeit und 
Verkehrsüblichkeit

➢ Folgefrage: Wer entscheidet das verbindlich?
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

BVerwG, Urteil vom 4. März 1966 – Az. IV C 2/65:

[…] Hinsichtlich des Parkens bedeutet dies einmal: Was eine Straße an ruhendem Verkehr 

verträgt, hängt vor allem von ihrer Lage, ihrer Breite, ihrer Beschaffenheit und der 

Verkehrsdichte auf ihr ab; diese Voraussetzungen können streckenweise und zeitweise 

wechseln. Es bedeutet zum anderen auch, daß die vielfachen Interessen der Verkehrsteilnehmer 

an der Nutzung öffentlicher Straßen auch zum ruhenden Verkehr zu berücksichtigen sind, 

solange nicht zureichende Möglichkeiten offenstehen, diesen Verkehr außerhalb der 

öffentlichen Straßen aufzunehmen.

[…] Mit der Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs hat aber der Straßenbau und hat 

insbesondere der Bau von Garagen und Einstellplätzen nicht Schritt halten können […]. Die - 

unausweichliche - Folge ist, daß ein großer Teil der motorisierten Verkehrsteilnehmer praktisch 

gezwungen ist, öffentliche Straßen als „Laternengarage” zu benutzen. 

Jeder Blick in die Verkehrswirklichkeit der Gemeinden in der Bundesrepublik bestätigt dies als 

tägliches Erfahrungsbild.
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Abstellen von Fahrzeugen als Teil des Gemeingebrauchs

• Ergebnis methodengerechter Auslegung

Dauerparken Halten KurzzeitparkenWarten
„Abstellen“

/ Lagern

Ausübung des Gemeingebrauchs Kein 
Gemeingebrauch:

Sondernutzung
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Fazit / Schlussbetrachtung

Die Zugehörigkeit jedenfalls des Dauerparkens zum Gemeingebrauch lässt sich m. E. 
methodengerecht nicht begründen.

Dagegen sprechen eindeutig:

• Wortlaut

• Systematik

• Entstehungsgeschichte und historisches Verständnis

des Verkehrsbegriffs.

Offen bleibt: teleologische Auslegung (genaue Grenzziehung der Gemeinverträglichkeit und 
Verkehrsüblichkeit)

Folgefrage: Sind die Abgrenzungsparameter zwischen Gemeingebrauch und Sondernutzung 
überhaupt richtig?

➢ Diskussion ist im Fluss (z. B. Usurpationsgedanke von Drechsler/Litterst)
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